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Ihre Anfrage an die Aufsichts - und Dienstleistungsdirektion  
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die Beantwortung Ihres oben genannten Informationsfreiheitsantrags habe ich aus rechtlicher Sicht 
geprüft  und  bin  hierbei  zu  dem  Ergebnis  gekommen,  dass  das  Vorgehen  der  Aufsichts-  und 
Dienstleistungsdirektion im Einklang mit den Vorgaben des Landestransparenzgesetzes Rheinland -
Pfalz erfolgte. 
 
Mit Blick auf die Beantwortung Ihrer Fragen bezüglich des Einsatzes der DLRG-Einheiten am 14.07. 
und  15.07.2021  und  Ihr  Vorbringen  zum  Vorhandensein  der  begehrten  Informationen  hat  Ihnen  
Herr Disch mit Schreiben vom 29.07.2023  mitgeteilt, dass die von Ihn en begehrten Informationen 
bei  der  ADD  nicht  vorliegen,  da  die  Alarmierung  der  DLRG-Einheiten  in eigener  Zuständigkeit  im 
Allgemeinen  die  Landkreise  und  kreisfreien  Städte  durchführen  und  die  ADD  keine  zentrale 
Erfassung der Einsätze vornimmt.  
 
Es bestehen damit keine Anhaltspunkte, welche auf die inhaltliche Unrichtigkeit der Ihnen gegenüber 
getätigten Auskunft hindeuten. Vor diesem Hintergrund bitte ich um Verständnis, dass ich vorliegend 
von einer Vermittlung absehe. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
 
 
gez. 
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